
Gemeinde Aumühle 
 Abstimmungsergebnis: 

Stimmberechtigt: 
Ja-Stimme(n): 
Nein-Stimme(n): 
Enthaltung(en): 
 
Ausschluss nach § 22 GO: 

 
 
 
 

Beschlussvorlage 
12/038/2023 
Status voraussichtlich:   öffentlich 
Sichtbarkeit im Internet: öffentlich 

Datum: 
29.06.2023 
Federführend: 
Amt IV.0 - Bauamt 

 
Straßenunterhaltungsmaßnahmen 2023/24 
Hier: Grundsatzbeschluss & Festlegung Prioritäten 
 
Beratungsfolge: 
Datum Gremium Zuständigkeit 
10.07.2023 Umweltausschuss der Gemeinde Aumühle Entscheidung 

 
Beschlussvorschlag: 
Der Umweltausschuss der Gemeinde Aumühle beschließt, die vom beauftragten 
Ingenieurbüro ausgearbeitete Prioritätenliste der Straßenreparaturmaßnahmen für 
das Jahr 2023/24 im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel 
durchzuführen.  
 
Der Bürgermeister wird beauftragt, die für die Durchführung der Maßnahmen 
erforderlichen Aufträge und Verträge abzuschließen.  
 
 

Sachverhalt: 
Im Rahmen einer gemeinsamen Ortsbereisung, des beauftragten Ingenieurs und 
Vertretern der Gemeinde, wurde ein Straßenreparaturpaket für 
Straßenunterhaltungsmaßnahmen in 2023/24 ausgearbeitet.  
Das Ergebnis ist der Vorlage beigefügt.  
 
Gemäß aktueller Kostenschätzung zzgl. Baunebenkosten und einen minimalen 
Aufschlag einer Sicherheit für unvorhergesehenes, muss mit Kosten in Höhe von 
230.000 € für die Durchführung der Maßnahmen gerechnet werden.  
 
Im Haushalt stehen nach Abzug aktueller Aufträge und einem Abschlag für 
unvorhergesehenes rund 230.000 € zur Verfügung.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
im Verwaltungshaushalt: Ja 
Im Vermögenshaushalt: Nein 
 
Einnahmen: € Ausgaben: 230.000 € 
Haushaltsstelle: 

 
Haushaltsstelle: 12.1.6300.5100 

voraussichtl. jährl.  
Folgeeinnahmen: 

 
€ 

voraussichtl. 
jährl. 
Folgekosten: 

 
€ 

 
Deckung / Bemerkung: 
 
im Haushalt sind Mittel enthalten: Ja 
 
Vorschlag für über- / außerplanmäßige Deckung finden Sie im Beschlussvorschlag 
 

Anlage/n: 
1 Anschreiben 3065 
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